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Begründung zur 206. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt  
 
 
Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 (2) BauGB). Mit der 
Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplanes kann gleichzeitig auch der Flächennut-
zungsplan geändert werden (§ 8 (3) BauGB). 
 
Auf Grund geänderter städtebaulicher Zielsetzungen im Bereich des ehemaligen Messe- und 
Ausstellungsgeländes am Schopketalweg in Sennestadt-Dalbke ist eine Änderung des Flä-
chennutzungsplanes erforderlich, die die Neudarstellung einer Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung „Verkehrssicherheitszentrum“ zum Gegenstand hat. Sie soll als 
206. Änderung „Verkehrssicherheitszentrum Bielefeld“ parallel zur Aufstellung des gleichna-
migen Bebauungsplanes Nr. I/St 44 durchgeführt werden. 
 
 
1. Planungsanlass und Planungsziel 
 
Die Verkehrswacht Bielefeld e.V. beabsichtigt, auf dem ehemaligen Messe- und Ausstel-
lungsgelände am Schopketalweg in Sennestadt-Dalbke ein Verkehrssicherheitszentrum zu 
errichten. 
Mitte der 1990er Jahre musste der Verkehrsübungsplatz Bielefeld-Quelle aufgegeben wer-
den. In den darauffolgenden Jahren hatte es immer wieder Versuche gegeben, an einem 
neuen Standort einen neuen Verkehrsübungsplatz zu realisieren, die jedoch erfolglos blie-
ben. 
Das Messe- und Ausstellungsgelände am Schopketalweg in Bielefeld-Sennestadt, das jahr-
zehntelang durch die WISA genutzt worden war, steht mit Ablauf des Pachtvertrags 2009 für 
neue Nutzungen zur Verfügung. Eine durch die Verkehrswacht Bielefeld e.V. initiierte Vor-
studie hat gezeigt, dass auf dem Gelände die Vorstellungen der Verkehrswacht für ein Ver-
kehrssicherheitszentrum mit einem Verkehrsübungsplatz als wesentlichem Baustein verwirk-
licht werden können. 
 
Ziel der 206. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es - gemeinsam mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes I/St. 44 - die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung 
eines Verkehrssicherheitszentrums auf dem ehemaligen Messe- und Ausstellungsgelände in 
Sennestadt am Schopketalweg zu schaffen. 
 
Dazu soll das derzeit im Flächennutzungsplan als „Landwirtschaftliche Fläche“ ausgewiese-
ne Gelände künftig als „Sonderbaufläche - Verkehrssicherheitszentrum“ dargestellt und das  
vorhandene Bedarfszeichen für eine Einzeleinrichtung „Sonderbaufläche Messe, Ausstel-
lung, Beherbergung“ aus dem  Flächennutzungsplan herausgenommen werden.  
 
 
2. Art, Lage und Umfang der Flächennutzungsplan-Änderung 
 
Art und Lage der vorgesehenen Flächennutzungsplan-Änderung gehen aus den beigefügten 
Flächennutzungsplanausschnitten hervor. Der Flächenumfang hat folgende Größenordnung: 
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Flächennutzungsplan 
Art der Bodennutzung bisher künftig 

Sonderbaufläche - Verkehrssicherheitszentrum    0,0 ha  6,0 ha 

Gemischte Baufläche               0,0 ha 0,7 ha 

Landwirtschaftliche Fläche   8,3 ha 0,0 ha 

Grünfläche - naturbelassenes Grün    0,0 ha 1,6 ha 

Gesamt   8,3 ha 8,3 ha 
 
 
Die versiegelte Fläche des ehemaligen Messe- und Ausstellungsgeländes soll zukünftig als 
Sonderbaufläche - Zweckbestimmung „Verkehrssicherheitszentrum“ dargestellt werden. Zur 
stadtplanerischen Regelung der unmittelbar angrenzenden Bereiche soll eine bebaute Flä-
che entlang der Paderborner Straße und des Schopketalweg entsprechend ihrer realen Nut-
zung zukünftig als  Gemischte Baufläche ausgewiesen werden.   

Das nördlich der Paderborner Straße gelegene, mit jüngerem Laubwald bestandene Biotop 
BK 4017 soll ebenso dauerhaft geschützt werden wie das nördlich anschließende Stehge-
wässer mit umgebender Bepflanzung. Der gesamte Bereich soll  deshalb im Flächennut-
zungsplan als „Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Naturbelassenes Grün“ dargestellt 
werden.  

 

 

3. Derzeitige Flächennutzungsplandarstellungen 
 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt den Änderungsbereich als „Landwirtschaftliche 
Fläche“. Darüber hinaus ist in Form eines Rechtecks eine Einzeleinrichtung mit der Zweck-
bestimmung „Messe, Ausstellung, Beherbergung“ ausgewiesen. 

 
 
4. Reale Flächennutzung  
 
Im Geltungsbereich der Flächennutzungsplan- Änderung liegen die befestigten Flächen des 
ehemaligen Messe- und Ausstellungsgeländes, baulich genutzte Flächen entlang der Pader-
borner Straße und des Schopketalweges (u.a. Tankstelle und Wohnen) sowie gehölzbestan-
dene Flächen am westlichen Rand des Änderungsbereiches einschließlich eines Teiches. 
 
 
5. Umweltbelange / Umweltbericht 
 
Gemäß § 2 (4) BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes im Rahmen des Verfahrens 
zur 206. Änderung des Flächennutzungsplanes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und deren Ergeb-
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nisse gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung dar-
zulegen sind. 
Auf Grund der zeitlichen Parallelität zwischen der 206. Änderung des Flächennutzungspla-
nes und der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. I/St 44 „Verkehrssicherheitszentrum  
Bielefeld“ sowie der weitgehenden Deckungsgleichheit der Plangebiete wird gemäß § 2 (4) 
Satz 5 BauGB auf den Umweltbericht zum Bebauungsplan als Ergebnis einer umfassenden 
und detaillierten Umweltprüfung verwiesen. Darüber hinausgehend sind keine zusätzlichen 
oder anderen erheblichen Umweltauswirkungen erkennbar, die im Rahmen einer zusätzli-
chen Umweltprüfung zur Flächennutzungsplan- Änderung festgestellt werden könnten. 
Durch die Planungen werden keine wesentlichen negativen Umweltauswirkungen hervorge-
rufen.  
 
Änderung des Erläuterungsberichtes zum Flächennutzungsplan 
 
 
Die 206. Flächennutzungsplan- Änderung erfordert eine Änderung des Erläuterungsberichts 
zum Flächennutzungsplan. In Kapitel 10 „Sonderbauflächen“ soll unter „Als Sonderbauflä-
chen wurden Flächen für folgende Nutzungen dargestellt“ die Nutzung „ein Gelände für eine 
Messe- und Ausstellungsfläche an der Nordseite der B 68 (alt) in der Nähe der Stadtgrenze“  
gestrichen und durch „eine Fläche für ein Verkehrssicherheitszentrum an der Nordseite der 
Paderborner Straße in der Nähe der Stadtgrenze“ ersetzt werden.  
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